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Beschlussvorlage 
- öffentlich - 
VL-27/2026 

Abteilung Hauptamt 
Verfasser Carina Heidkamp 

 Datum 15.03.2026 
 
 
Betreff: 
Einführung einer Satzung über die Haus- und Benutzungsordnung für die Dorfmitte in Glau-
burg OT Glauberg 
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 
Gemeindevorstand 25.03.2026 vorberatend 
Gemeindevertretung der Gemeinde Glauburg 01.06.2026 beschließend 

 
Sachdarstellung / Erläuterungen: 
Im Zuge der Neugestaltung und der zukünftigen Nutzung der Dorfmitte Glauberg wurde seitens der 
Verwaltung eine Benutzungsordnung erarbeitet. Ziel dieser Benutzungsordnung ist es, klare Rege-
lungen für die Nutzung der öffentlichen Fläche zu schaffen und einen geordneten sowie verträgli-
chen Ablauf von Veranstaltungen, Treffen und sonstigen Nutzungen sicherzustellen. 
 
Die Benutzungsordnung regelt insbesondere die allgemeinen Nutzungsbedingungen, Zuständig-
keiten sowie Rechte und Pflichten der Nutzerinnen und Nutzer der Dorfmitte. 
 
Die Verwaltung empfiehlt der Gemeindevertretung, die erarbeitete Benutzungsordnung, laut Ent-
wirf zu beschließen, um eine verbindliche Grundlage für die Nutzung der neugestalteten Dorfmitte 
zu schaffen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung beschließt, die von der Verwaltung erarbeitete Satzung über die Haus- 
und Benutzungsordnung für die Dorfmitte in Glauburg OT Glauberg, in der vorgelegten Fassung. 
 

 
Haushaltsrechtliche Darstellung: 
./.  
 
 
DER GEMEINDEVORSTAND 
DER GEMEINDE GLAUBURG 
 
 
gez. Henrike Strauch 
Bürgermeisterin 
 
 
Anlage: 
1. Benutzungsordnung für die Dorfmitte in Glauberg in der Gemeinde Glauburg 




